
  

    Abfahrt und Rückkunft: 

Wir fahren mit dem Bus nach Zittenfelden. Hierfür treffen wir uns am 9. August um 13.30 Uhr auf dem 
Parkplatz der Praxis  Ruhbach (Wallstraße 28) in Kleinwallstadt.  Am gleichen Ort wird auch die Rückkunft am 
15. August um voraussichtlich 15 Uhr sein. 
 

    Wichtiger Hinweis zur medizinischen Versorgung: 

Aus rechtlichen Gründen dürfen wir Ihrem Kind keine Medikamente und Salben verabreichen. Um kleinere 
Verletzungen (Insektenstiche, Schürfungen...) selbst versorgen zu können, möchten wir Sie um Ihr 
Einverständnis im Anmeldeformular auf der Vorderseite bitten. Wir verwenden folgende Medikamente: 
Homöopathische Arzneimittel: Arnica D30, Apis D30, Ledum D30, Traumeel, Combudoron 

Andere Arzneimittel: Bepanthen Wund- und Heilsalbe, Wunddesinfektionsspray, Fenistil Gel 
Bei anderen Verletzungen oder erforderlichen Arztbesuchen setzen wir uns selbstverständlich telefonisch mit 
Ihnen in Verbindung. 
 

    Survival-Set:  
   □   Schlafsack mit Isomatte / Luftmatratze    □  Taschenlampe mit Batterien 

   □   Kleidung für kalte und warme Tage  □  Kopfbedeckung 

   □   Waschzeug (Sonnencreme nicht vergessen) □  Krankenversicherungskarte      
   □   Badebekleidung, Handtücher    □  evtl. eine zusätzliche Wolldecke für in den Schlafsack 

   □   Teller, Tasse, Besteck, Geschirrhandtücher □  Festes  Schuhwerk + kleiner Rucksack zum Wandern      
 

    Anmeldeschluss: 26. Juli 2015 (die Teilnehmerzahl ist begrenzt) 

Anmeldungen bitte im Pfarrhaus einwerfen und Teilnehmerbeitrag in Höhe von 85,- EUR auf das Konto 
(IBANDE31796900000100135208)  bei der RV-Bank Miltenberg (BIC GENODEF1MIL) überweisen. 
 

    Fragen beantworten euch Eva Rosenfeld (0162/988 6988) & Philipp Raab (0173/802 67 97) oder schreibt 

einfach eine E-Mail an kjg-kleinwallstadt@web.de. Anmeldeformulare auch online zum Download erhältlich 
unter www.kjg-kleinwallstadt.de. Weitere Informationen werden vor dem Zeltlager im Amtsblatt veröffentlicht. 

 

1.Die Lagerleitung übt während der Dauer des Lagers das Hausrecht aus; ihren 
Weisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Zuwiderhandelnde müssen im 
Wiederholungsfall mit der vorzeitigen Heimfahrt auf eigene Kosten rechnen. 

2.Das Verlassen des Lagers ist nur mit Genehmigung der Lagerleitung möglich. 
3.Gemäß JuSchG ist das Rauchen für Teilnehmer unter 18 Jahren nicht gestattet. 
4.Gemäß §3 des JuSchG ist der Genuss von Branntwein und branntweinhaltigen 

Getränken Jugendlichen unter 18 Jahren untersagt. 
5.Im Rahmen des Zeltlagers werden Fotos und Videos angefertigt, die für eine 

Veröffentlichung in den Publikationen der KjG-Kleinwallstadt, sowie deren 
Internetauftritt verwendet werden können. Wird dies nicht gewünscht, darf der 
Teilnehmer sich nicht im Fotobereich aufhalten oder es muss innerhalb einer Woche 
nach Ende des Zeltlagers schriftlich bei der KjG-Kleinwallstadt einer möglichen 
Veröffentlichung widersprochen werden. 

6.Die Lagerordnung wird auf dem Zeltplatz gemäß den örtl. Besonderheiten aktualisiert. 
7.Die Lagerordnung wird durch die Anmeldung für alle Teilnehmer verbindlich. 


